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Förderungsvertrag
für das Projekt
TITEL
Nr.: Projekt Nr.
abgeschlossen zwischen

Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft m.b.H. (aws),

1030 Wien,

im Namen und auf Rechnung der

Republik Österreich,

vertreten durch den

Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend,

1011 Wien

(im Folgenden „aws“ bzw. „Förderungsgeber“ genannt)

und

Förderungsnehmer,

PLZ Ort
(im Folgenden „Förderungsnehmer“ genannt)

Präambel
Die Republik Österreich fördert, vertreten durch den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, auf Grundlage der Sonderrichtlinien „Initiative zur Innovationsförderung im Bereich Kreativwirtschaft“, Programmteil impulse, Förderungsmaßnahmen impulse XL und impulse XS, in der Fassung vom Mai 2010 (im Folgenden die „Richtlinien“) Aktivitäten der experimentellen Entwicklung. Im Rahmen von impulse XS sind dies ausschließlich Maßnahmen, die zur Prüfung der inhaltlichen und wirtschaftlichen Machbarkeit von Vorhaben im Bereich der Kreativwirtschaft erforderlich sind. Die Richtlinien sind diesem Förderungsvertrag als Anlage 1 beigefügt und bilden einen integrierenden Bestandteil des Förderungsvertrages.

Zur Durchführung der Förderung bedient sich die Republik Österreich der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft m.b.H. (aws), welche die operative Abwicklung im Namen und auf Rechnung der Republik Österreich übernimmt.

Wenn im Folgenden vom Förderungsnehmer im Singular die Rede ist, betrifft dies jedenfalls immer alle vertragsschließenden Förderungsnehmer. Die männliche Form „Förderungs​nehmer“ umfasst dabei männliche und weibliche Antragsteller/-innen. 

§ 1

Gewährung der Förderung
Aufgrund des Förderungsantrags vom xxx (Stichtag für förderbare Kosten im Rahmen von impulse XS____ frühestens xxx; im speziellen gilt der im Projektplan in den Antragsunterlagen sowie im § 2 angeführte Projektzeitraum) erklärt sich die aws bereit, eine Förderung nach Maßgabe der Richtlinien und der folgenden Förderungsbedingungen zu gewähren. 

Die EU-beihilfenrechtliche Basis für die gewährte Förderung bildet die Mitteilung der Kommission „Vorübergehender Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen zur Erleichterung des Zugangs zu Finanzierungsmitteln in der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise“ vom 17.12.2008 (konsolidierte Fassung veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union Nr. C 83 vom 07.04.2009) in Verbindung mit der Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Republik Österreich während der Finanz- und Wirtschaftskrise („Österreichregelung Kleinbeihilfen“ N47a/2009, EK-Genehmigungsschreiben vom 20.03.2009, K(2009)2155).
§ 2

Gegenstand der Förderung

Gegenstand der Förderung ist das Projekt „TITEL“ gemäß Förderungsantrag im Rahmen von impulse XS____, der einen integrierenden Bestandteil des Vertrages bildet, in Bezug auf die im Antrag angeführten Projektkosten, jedoch nur in Höhe der anerkennbaren, förderbaren Projektkosten.
Die Projektlaufzeit beträgt laut Antrag xx Monate (xxx - xxx).
§ 3

Art und Höhe der Förderung

Die Förderung wird in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen gewährt (sonstige Geldzuwendungen gemäß ARR 2004), maximal in der Höhe von 70% [bei einer Förderung gemäß 2.2 (impulse XS) der Richtlinien] der förderbaren und anerkannten Kosten.

Im gegenständlichen Fall beträgt der maximale Zuschuss 

EUR xxx 

(in Worten: EURO xxx)
für förderbare Projektkosten in Höhe von EUR xxx
(in Worten: EURO xxx)
gemäß Punkt 2.2. der Richtlinien.

Mit der Durchführung des Projektes darf im Rahmen von impulse XS____ nicht vor dem xxx begonnen worden sein. Im speziellen gilt jedoch der in den Antragsunterlagen spezifizierte Projekt- und Kostenplan für das vorliegende Projekt. Weicht dieser jedoch vom Fördervertrag ab, so gilt – die schriftliche Zustimmung der aws vorausgesetzt – ein unter Einbindung der aws überarbeiteter Projekt- und Kostenplan. 

Die endgültige Feststellung der förderbaren Projektkosten erfolgt bei abschließender Projektkostenabrechnung (vor Auszahlung des 3. Teilbetrages) unter Feststellung der direkt dem Projekt zurechenbaren Kosten.

Vor Auszahlung des 1. Teilbetrages des Zuschusses ist die Restfinanzierung des gegenständlichen Projektes nachzuweisen (z.B. Kreditvertrag, Kreditpromesse, Beteiligungsverträge, Eigenmittel, etc.).

§ 4
Allgemeine Förderungsbedingungen

1) Der Förderungsnehmer hat

a) mit der Durchführung der Leistung gemäß dem vereinbarten Zeitplan, ansonsten unverzüglich nach Gewährung der Förderung zu beginnen, die Leistung zügig durchzuführen und innerhalb der im Antrag dargestellten Projektplanung, ansonsten innerhalb einer angemessenen Frist abzuschließen (max. 1 Jahr), 

b) der aws alle Ereignisse, welche die Durchführung der geförderten Leistung verzögern oder unmöglich machen oder eine Abänderung gegenüber dem Förderungsansuchen oder den vereinbarten Auflagen oder Bedingungen erfordern würden, unverzüglich und aus eigener Initiative anzuzeigen und seinen Mitteilungspflichten jeweils unverzüglich nachzukommen,

c) Organen oder Beauftragten des Bundes, der aws und der EU Einsicht in seine Bücher und Belege sowie in sonstige der Überprüfung der Durchführung der Leistung dienende Unterlagen – alle jeweils grundsätzlich im Original – bei sich selbst oder bei Dritten und die Besichtigung an Ort und Stelle zu gestatten, ihnen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und erteilen zu lassen und hiezu eine geeignete Auskunftsperson bereitzustellen (dies umfasst auch die Einholung von Auskünften – insbesondere Bonitätsauskünften – bei Dritten), wobei über den jeweiligen Zusammenhang dieser Unterlagen mit der Leistung das Prüforgan entscheidet,

d) alle Bücher und Belege sowie sonstige unter lit. c) genannten Unterlagen – unter Vorbehalt der Verlängerung der Aufbewahrungsfrist durch die aws in begründeten Fällen – zehn Jahre ab dem Ende des Jahres der Auszahlung der gesamten Förderung (bei Gewährung von Gelddarlehen ab dem Ende des Jahres der vollständigen Rückzahlung), mindestens jedoch ab der Durchführung der Leistung sicher und geordnet aufzubewahren, wobei zur Aufbewahrung grundsätzlich auch eigene Bild- und Datenträger verwendet werden können, wenn die vollständige, geordnete, inhaltsgleiche, urschriftgetreue und überprüfbare Wiedergabe bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet ist. 

In diesem Fall hat der Förderungsnehmer auf seine Kosten alle Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, die notwendig sind, um die Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen lesbar zu machen und, soweit erforderlich, ohne Hilfsmittel lesbare dauerhafte Wiedergaben beizubringen sowie bei Erstellung von dauerhaften Wiedergaben diese auf Datenträgern zur Verfügung zu stellen,

e) sofern nicht bereits im Ansuchen angegeben, die Höhe jener Mittel bekanntzugeben, um deren Gewährung der Förderungsnehmer für dieselbe Leistung, wenn auch mit verschiedener Zweckwidmung, bei einem anderen Organ des Bundes oder einem anderen Rechtsträger einschließlich anderer Gebietskörperschaften angesucht hat oder ansuchen will oder die ihm von diesem bereits gewährt oder in Aussicht gestellt wurden und welche Förderungen der Förderungsnehmer aus öffentlichen Mitteln und EU-Mitteln für Leistungen der gleichen Art innerhalb der letzten fünf Jahre vor Einbringung des Förderungsansuchens erhalten hat; die Mitteilungspflicht umfasst auch jene Förderungen, um die der Förderungsnehmer nachträglich ansucht,

f) bei der Durchführung des geförderten Vorhabens die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu beachten und die Förderungsmittel wirtschaftlich, sparsam und nur für den Zweck zu verwenden, für den sie gewährt wurden,

g) das Gleichbehandlungsgesetz, BGBl. I Nr. 66/2004, das Bundes-Behinderten​gleich​stellungs​gesetz, BGBl. I Nr. 82/2005 sowie das Diskriminierungsverbot gemäß §7b des Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970 zu beachten und

h) über den Anspruch aus einer gewährten Förderung weder durch Abtretung, Anweisung oder Verpfändung noch auf andere Weise zu verfügen; eine Abtretung, Anweisung, Verpfändung oder andere Verfügung von Ansprüchen aus der ggstdl. Förderungsvereinbarung ist dem Bund gegenüber unwirksam.

2) Der Förderungsnehmer ermächtigt die aws, Daten und Informationen, welche zur Bearbeitung und Kontrolle des Förderansuchens und in der Folge auch des Förderungsfalles erforderlich sind, an das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, das Bundesministerium für Finanzen, den Rechnungshof, das gegebenenfalls kreditgewährende Institut und an sonstige mit der Vergabe von Förderungen betraute Stellen (insb. WWFF/Stadt Wien/departure) weiterzugeben. Weiters ist die aws berechtigt von diesen Stellen auch personenbezogene Daten und Informationen, welche über die von ihm selbst erteilten Auskünfte hinausgehen, sowie Auskünfte über andere von Antragsteller gestellte Förderungsansuchen durch Rückfragen einzuholen und bei Mehrfachförderungen die in Betracht kommenden, sowie bei Insolvenzverfahren die gesetzlich vorgesehenen Stellen über die Entscheidung der aws zu informieren. 

§ 5

Berichts- und Informationspflichten

1) Der Förderungsnehmer hat über die Durchführung der Leistung entsprechend den Berichtspflichten, die in Abs. 2 detailliert angeführt sind, zu berichten. 
2) Aus dem Endbericht gem. § 8 Abs. 1 muss insbesondere die Verwendung der aus Bundesmitteln gewährten Förderung sowie die Projektfinanzierung aus Eigenmitteln, Kredit- oder sonstiger Fremdfinanzierung, der nachweisliche Bericht über die Durchführung der geförderten Leistung sowie der durch diese erzielte Erfolg hervorgehen.
Der Projektkostennachweis muss eine durch Originalbelege nachweisbare Aufgliederung aller mit der geförderten Leistung zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben umfassen.

3) Die Übermittlung von Belegen kann auch in elektronischer Form erfolgen, wenn die vollständige, geordnete, inhaltsgleiche, urschriftgetreue und überprüfbare Wiedergabe gewährleistet ist. Die Einsichtsnahme in die Originalbelege oder deren nachträgliche Vorlage wird vorbehalten. Sofern für den Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderungsmittel die Verwendung personenbezogener Daten erforderlich ist, ist der Förderungsnehmer verpflichtet, die diesbezügliche Zustimmung bei der Verwendung schutzwürdiger Daten mit Geheimhaltungsinteresse durch den Betroffenen gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 des Datenschutzgesetzes 2000 einzuholen, sofern die Verwendung der Daten nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen nicht ohnedies zulässig ist.

4) Hat der Förderungsnehmer für denselben Verwendungszweck auch eigene finanzielle Mittel eingesetzt oder von einem anderen Rechtsträger finanzielle Mittel erhalten, so hat der zahlenmäßige Nachweis auch diese zu umfassen.

§ 6
Förderbare Kosten

Förderbar sind – unter Berücksichtigung des innovativen Gehaltes und der inhaltlichen Voraussetzungen gemäß 3.2 der Richtlinien – alle dem Projekt zurechenbaren direkten und tatsächlich entstandenen Kosten bzw. Aufwendungen für die Dauer des geförderten Vorhabens. Dies umfasst:

· Personalkosten, wie z.B. Gehälter, Löhne (Brutto-Lohnkosten inklusive Lohnnebenkosten). Personalkosten werden nur bis zu jener Höhe als förderbare Kosten anerkannt, die dem Gehaltsschema des Bundes für vergleichbare Bundesbedienstete entspricht;
· Ausbildungskosten gemäß Verordnung (EG) Nr. 68/2001 der Europäischen Kommission vom 12.01.2001 über die Anwendung der Art. 87 und 88 EG-Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen (ABl. L 10 vom 13.01.2001 S.20-29), zuletzt geändert mittels Verordnung (EG) Nr. 1976/2006 vom 20.12.2006 (ABl. L 368 vom 23.12.2006 S.85-86);
· Sachkosten (materielle und immaterielle Investitionen), wie z.B. Kosten für die Entwicklung von Pilot- und Demonstrationsobjekten (Maschinen, Werkzeuge, Computer etc.), Schutz- und Lizenzrechte;
· Drittkosten, wie z.B. Kosten für Auftragsforschung, Kosten für spezifische Beratung und gleichwertige Dienstleistungen (insbesondere themenspezifisches Mentoring oder Coaching), Marktstudien und -research, Marketing und Kommunikationskosten;
· Sonstige Betriebskosten einschließlich Kosten für Material, Bedarfsmittel, Reisekosten und dergleichen, die im Zuge der Projekttätigkeit unmittelbar entstehen (sonstige Sachkosten). Reisekosten sind nur bis zu jener Höhe förderbar, die der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. 133, entspricht.
Überschreitet die Amortisationsdauer einer Sache (gem. § 285 ABGB), die zur Durchführung der Leistung angeschafft wird, den Zeitraum der Leistung, wird maximal jener Kostenanteil gefördert, der der Abschreibung nach dem Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. Nr. 400, für den Leistungszeitraum entspricht. 

Förderungsmittel des Bundes dürfen nicht zur Bildung von Rücklagen oder Rückstellungen nach dem Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. Nr. 400, verwendet werden. 
Die auf die Kosten der förderbaren Leistung entfallende Umsatzsteuer ist grundsätzlich keine förderbare Ausgabe; sofern diese Umsatzsteuer aber nachweislich tatsächlich und endgültig vom Förderungsnehmer zu tragen ist, somit für ihn keine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht, kann sie als förderbarer Kostenbestandteil berücksichtigt werden. Ist die Umsatzsteuer jedoch rückforderbar, so ist sie auch dann keine förderbare Ausgabe, wenn sie der Förderungsnehmer nicht tatsächlich zurückerhält. Sollte eine Förderung seitens des Finanzamtes nicht als Förderung, sondern als Auftragsentgelt angesehen werden und dafür vom Förderungsnehmer eine Umsatzsteuer abzuführen sein, ist das Auftragsentgelt als Bruttoentgelt anzusehen. Eine zusätzliche, gesonderte Abgeltung der Umsatzsteuer ist somit ausgeschlossen.

Die Anrechenbarkeit dieser Kosten hat sich an den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit zu orientieren.

In der Projektkostenaufstellung angeführte Personalkosten können nur anhand detailliert geführter Stundenlisten zur Abrechnung gelangen. Dazu bedarf es folgender Informationen: Angabe der betroffenen MitarbeiterInnen und deren Funktion im Betrieb, Bruttomonatsgehalt auf Basis Vollzeit, Beschäftigungsverhältnis in Stunden pro Woche sowie Angabe des vereinbarten Stundenlohnsatzes. 

§ 7

Datenverwendung durch den Förderungsgeber bzw. durch die aws

(siehe auch Seite 14)
1) Der Förderungsgeber verpflichtet sich, alle Daten, Informationen und Unterlagen über das gegenständliche Projekt vertraulich zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu machen sowie ausschließlich für die Zwecke der gegenständlichen Zusammenarbeit zu verwenden, soweit es in diesem Vertrag nicht ausdrücklich anders geregelt wird. 

2) Der Förderungsnehmer nimmt zur Kenntnis, dass die im Zusammenhang mit der Anbahnung und Abwicklung des Vertrages anfallenden personenbezogenen Daten, deren Verwendung eine wesentliche Voraussetzung für die Wahrnehmung einer dem Förderungsgeber gesetzlich übertragenen Aufgabe oder sonst gemäß §§ 7 bis 11 des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, in der jeweils geltenden Fassung, zulässig ist, vom Förderungsgeber und von der jeweiligen Abwicklungsstelle für Zwecke des Abschlusses und der Abwicklung des Förderungsvertrages, der Wahrnehmung der dem Förderungsgeber bzw. der aws gesetzlich übertragenen Aufgaben und für Kontrollzwecke verwendet werden und es im Rahmen dieser Verwendung dazu kommen kann, dass die Daten insbesondere an Organe und Beauftragte des Rechnungshofes (insbesondere gemäß § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1 und § 13 Abs. 3 des Rechnungshofgesetzes 1948, BGBl. Nr. 144, in der jeweils geltenden Fassung), des Bundesministeriums für Finanzen (insbesondere gemäß §§ 43 bis 47 und 54 des Bundeshaushaltsgesetzes sowie §§ 8 und 9 ARR 2004, in der jeweils geltenden Fassung) und der Europäischen Union nach den EU-rechtlichen Bestimmungen übermittelt oder offengelegt werden müssen.

Dasselbe gilt sinngemäß dann, wenn etwa mehrere anweisende Organe des Bundes dem gleichen Förderungsnehmer für dieselbe Leistung, wenn auch mit verschiedener Zweckwidmung, eine Förderung gewähren wollen und sich daher zu verständigen haben.

§ 8

Auszahlung der Förderung
Der Zuschuss wird nach Prüfung der Voraussetzungen sowie nach Erfüllung der mit dem Förderungsvertrag verbundenen Auflagen und Bedingungen in der Regel in drei Teilbeträgen ausgezahlt.
1) Bei impulse XS gem 2.2 der Richtlinie erfolgt die erste Auszahlung in Höhe von 50 % des insgesamt zugesagten Zuschusses nach dem Nachweis des Projektstarts. 
Die zweite Auszahlung in Höhe von 40 % erfolgt auf Anforderung durch den Förderungsnehmer nach dem Nachweis einer Abrechnung der bereits ausbezahlten Förderungsmittel sowie der Tatsache, dass 70 % der veranschlagten Projektkosten bereits getätigt wurden. Diesbezüglich sind der aws eine Abrechnung über mindestens 70 % der veranschlagten Projektkosten und die bereits ausbezahlten Mittel sowie ein Zwischenbericht über den Projektverlauf vorzulegen.

Die dritte Auszahlung erfolgt nach Projektabschluss, einer abschließenden Projektkostenabrechnung und Vorlage eines Endberichts über die Projektumsetzung Diese Unterlagen haben innerhalb von 5 Monaten nach Projektabschluss bei der aws einzulangen.

2) Die Auszahlung erfolgt nach Prüfung der Voraussetzungen gem. § 8 Abs. 1 durch die aws auf ein vom Förderungsnehmer bekannt gegebenes Konto bei einem inländischen Kreditinstitut. Das Vorliegen der Voraussetzungen wird dem Förderungsnehmer von der aws gegebenenfalls schriftlich bestätigt. 

Sämtliche Schreiben sowie sämtliche sonstige Erklärungen, Berichte, Anträge etc. sind vom Förderungsnehmer mit dem Betreff: „impulse“ zu versehen und an folgende Postadresse zu richten:

Austria Wirtschaftsservice GmbH

„impulse“

Ungargasse 37

1030 Wien

3) Die aws behält sich vor, die Auszahlung einer Förderung aufzuschieben, wenn und solange Umstände vorliegen, die die ordnungsgemäße Durchführung der Leistung nicht gewährleistet erscheinen lassen.

4) Für den Fall, dass Förderungsmittel nicht unmittelbar nach ihrer Überweisung an den Förderungsnehmer für fällige Zahlungen im Rahmen des Förderungszweckes verwendet werden können, ist der Förderungsnehmer verpflichtet diese auf einem gesonderten Konto bei einem geeigneten Kreditinstitut bestmöglich anzulegen und die abreifenden Zinsen auf die Förderung anzurechnen.

5) Nach ordnungsgemäßer Durchführung und Abrechnung der geförderten Leistung sind nicht verbrauchte Förderungsmittel unter Verrechnung von Zinsen in der Höhe von 2% über dem jeweils geltenden Basiszinssatz pro Jahr ab dem Tag der Auszahlung der Förderung unverzüglich zurückzuzahlen. Im Fall des Verzuges gilt § 10 Abs. 2.

6) Sollte sich bei der abschließenden Projektkostenabrechnung zeigen, dass die tatsächlich angefallenen Kosten geringer als die veranschlagten Kosten sind und/oder die bereits getätigten Förderauszahlungen die tatsächlich angefallenen Kosten überschreiten, so ist die Gesamtförderung entsprechend der Förderquote von 70% der tatsächlich angefallenen Kosten unter Berücksichtigung des § 3 zu kürzen und ein allfälliger Differenzbetrag innerhalb von zwei Wochen vom Förderungsnehmer zu refundieren.

§ 9

Änderungen
Die aws kann jederzeit, wenn nachträglich besondere Umstände eine Änderung der vereinbarten Bedingungen und Auflagen es erfordern, neue oder zusätzliche Bedingungen und Auflagen im Einvernehmen mit dem Förderungsnehmer vorsehen; hierüber wird mit dem Förderungsnehmer eine entsprechende Zusatzvereinbarung getroffen.

§ 10
Einstellung und Rückzahlung der Förderung
1)
Der Förderungsnehmer hat – unter Vorbehalt der Geltendmachung weitergehender gesetzlicher Ansprüche – die Förderung über Aufforderung der aws oder der EU als ungerechtfertigte Bereicherung ganz oder teilweise sofort zurückzuerstatten, und der Anspruch auf zugesicherte und noch nicht ausbezahlte Förderungsmittel erlischt, wenn insbesondere

1. Organe oder Beauftragte des Bundes oder der EU über wesentliche Umstände unrichtig oder unvollständig unterrichtet worden sind,

2. vom Förderungsnehmer vorgesehene Berichte nicht erstattet oder Nachweise nicht erbracht oder erforderliche Auskünfte nicht erteilt worden sind, sofern in diesen Fällen eine schriftliche, entsprechend befristete und den ausdrücklichen Hinweis auf die Rechtsfolge der Nichtbefolgung enthaltende Mahnung erfolglos geblieben ist, sowie sonstige in den Richtlinien und diesem Vertrag vorgesehenen Mitteilungen unterlassen wurden,

3. der Förderungsnehmer nicht aus eigener Initiative unverzüglich – jedenfalls noch vor einer Kontrolle oder deren Ankündigung – Ereignisse meldet, welche die Durchführung der geförderten Leistung verzögern oder unmöglich machen oder deren Abänderung erfordern würde,

4. der Förderungsnehmer vorgesehene Kontrollmaßnahmen be- oder verhindert oder die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Förderung innerhalb des für die Aufbewahrung der Unterlagen vorgesehenen Zeitraumes nicht mehr überprüfbar ist,

5. die Förderungsmittel vom Förderungsnehmer ganz oder teilweise widmungswidrig verwendet worden sind,

6. die Leistung nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt werden kann oder durchgeführt worden ist,

7. vom Förderungsnehmer das Abtretungs-, Anweisungs- und Verpfändungs- und sonstige Verfügungsverbote gemäß § 4 Abs. 1 lit. h (§ 21 Abs. 2 Z 12 ARR 2004) nicht eingehalten wurde,

8. die Bestimmungen des Gleichbehandlungsgesetzes, BGBl. I Nr. 66/2004, von einem geförderten Unternehmen nicht beachtet wurden,

9. das Bundes-Behinderten​gleichstellungsgesetz, BGBl. I Nr. 82/2005 oder des Diskriminierungsverbot gemäß §7b Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), BGBl. Nr. 22/1970, nicht berücksichtigt wird, 

10. dem Förderungsnehmer obliegende Publizitätsmaßnahmen gemäß § 34a ARR 2004 nicht durchgeführt werden (nur bei EU-Förderungsmitteln), 

11. von Organen der EU die Aussetzung und/oder Rückforderung verlangt wird oder 

12. sonstige Förderungsvoraussetzungen, insbesondere solche, die die Erreichung des Förderungszweckes sichern sollen, vom Förderungsnehmer nicht eingehalten wurden.

In den Fällen der Punkte 1 bis 3, 5, 7 bis 10 und 12 erfolgt jedenfalls, in den übrigen Fällen nur, soweit den Förderungsnehmer oder solche Personen, deren er sich zur Erstellung der für die Gewährung der Förderung maßgeblichen Unterlagen oder zur Durchführung der geförderten Leistung bedient hat, am Eintritt eines Rückforderungsgrundes ein Verschulden trifft, eine Verzinsung des Rückzahlungsbetrages vom Tage der Auszahlung der Förderung an mit 3 % über dem jeweils geltenden von der Oesterreichischen Nationalbank verlautbarten Basiszinssatz pro Jahr unter Anwendung der Zinseszinsmethode. 

Trifft den Förderungsnehmer in den Fällen der Punkte 4, 6 und 11 kein Verschulden, erfolgt eine Verzinsung des Rückzahlungsbetrages in der Höhe von 4 % pro Jahr ab dem Tag der Auszahlung der Förderung unter Anwendung der Zinseszinsmethode.

Liegen diese Zinssätze unter dem von der EU für Rückforderungen festgelegten Zinssatz, ist dieser heranzuziehen.

2) Für den Fall eines Verzuges bei der Rückzahlung der Förderung werden Verzugszinsen im Ausmaß von 4 % über dem jeweils geltenden Basiszinssatzes pro Jahr ab Eintritt des Verzugs verrechnet (§ 39 Abs. 3 BHG). 

3) Sofern die Leistung ohne Verschulden des Förderungsnehmers nur teilweise durchgeführt werden kann oder worden ist, kann die aws vom Erlöschen des Anspruches und von der Rückzahlung der auf die durchgeführte Teilleistung entfallenden Förderungsmittel Abstand nehmen, wenn die durchgeführte Teilleistung für sich allein förderungswürdig ist.
4) Die Gewährung einer Förderung, deren Begünstigter ein Dritter ist, ist grundsätzlich davon abhängig zu machen, dass dieser Dritte vor Abschluss des Förderungsvertrages nachweislich die Solidarhaftung (§ 891 ABGB) für die Rückzahlung der Förderung im Fall des Eintritts eines Rückzahlungsgrundes übernimmt.
§ 11
Haftung
1) Der Förderungsgeber und die aws übernehmen keine wie immer geartete Haftung für Schäden, die durch oder im Zuge der Durchführung der Projekte entstehen oder bereits entstanden sind.

2) Der Förderungsnehmer verpflichtet sich, sämtliche ihm aus diesem Vertrag auferlegten Verpflichtungen auch auf seine Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolger zu überbinden und diese zu verpflichten, diese Verpflichtungen auch auf allfällige weitere Rechtsnachfolger zu überbinden.

3) Der Förderungsgeber und die aws übernehmen auch insbesondere keine Haftung für die Verletzung gewerblicher Schutzrechte oder wettbewerbsrechtlich schutzwürdiger Leistungen durch den Förderungsnehmer. 

§ 12
Sonstige Bestimmungen
1) Der Förderungsnehmer erklärt, dass gegen ihn in den vorangegangenen fünf Jahren kein Zwangsvollstreckungsverfahren, kein Entziehungsverfahren gemäß § 361 GewO 1994, kein diesem gleichwertiges sonstiges Verfahren (z.B. Disziplinarverfahren) anhängig war, dass gegen ihn kein Konkurs- (einschließlich Schuldenregulierungs- bzw. Abschöpfungs-) oder Ausgleichsverfahren anhängig ist bzw. kein solches Verfahren ohne Erfüllung eines Zahlungsplanes oder eines (Zwangs-)-Ausgleichs abgeschlossen worden ist und kein Konkursantrag mangels Deckung der Verfahrenskosten abgewiesen worden ist. Weiters erklärt der Förderungsnehmer, dass in diesem Zeitraum auch kein Insolvenzverfahren anhängig war oder ist bzw. ohne Erfüllung eines Sanierungsplanes abgeschlossen worden ist oder mangels Deckung der Verfahrenskosten abgewiesen wurde.

2) Der Förderungsnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass der Förderungsgeber für Zwecke der eigenen Öffentlichkeitsarbeit in geeigneter Weise auf das geförderte Projekt hinweist; der Förderungsgeber kann von ihm beauftragte Dritte mit Öffentlichkeitsarbeit gemäß dieser Bestimmung betrauen. 

Der Förderungsnehmer verpflichtet sich darüber hinaus, während der Laufzeit dieses Vertrages in seinem Außenauftritt, in Medien und Werbemitteln, sowie in allen Publikationen zum geförderten Projekt (insbesondere Homepage, Präsentationen, Folder, etc.) auf die erhaltene Förderung wie folgt hinzuweisen: „… gefördert durch impulse.“ Das Logo von impulse ist dort anzubringen, wo es sinnvoll und nach verkehrsüblicher Auffassung zumutbar ist.

3) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags werden der Schriftform vorbehalten. Das gilt auch für eine Vereinbarung über das Abgehen von der Schriftform.

4) Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieses Vertrags sich als nichtig oder rechtsunwirksam erweisen sollten, gilt nicht der gesamte Vertrag als rechtsunwirksam, sondern die übrigen Vertragsbestimmungen bleiben dessen ungeachtet gültig. Die Vertragspartner verpflichten sich, anstelle der nichtigen oder rechtsunwirksamen Vertragsbestimmung eine andere Bestimmung zu vereinbaren, durch welche dem wirtschaftlich angestrebten Zweck in rechtlich zulässiger Weise möglichst nahe gekommen wird.

§ 13
Gerichtsstand
Auf den vorliegenden Vertrag ist österreichisches Recht unter Ausschluss kollisionsrechtlicher Bestimmungen anwendbar. Als Gerichtsstand wird in allen aus der Gewährung der Förderung entstehenden Rechtsstreitigkeiten ausschließlich das jeweils sachlich zuständige Gericht in Wien vereinbart. Der Republik Österreich ist vorbehalten, den Förderungsnehmer auch bei seinem allgemeinen Gerichtsstand zu belangen.

Der Förderungsnehmer bestätigt hiermit, dass die ihm aus der Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Republik Österreich während der Finanz- und Wirtschaftskrise („Österreichregelung Kleinbeihilfen“ N47a/2009, EK-Genehmigungsschreiben vom 20.03.2009, K(2009)2155) gewährten Förderungen und allfällig davor oder parallel gewährte De-minimis-Förderungen im Zeitraum 1.1.2008 bis 31.12.2010 den Höchstbetrag von EUR 500.000,-- nicht überschritten haben. 

Wenn der Förderungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Ausstellungsdatum schriftlich und ggf. firmenmäßig unterfertigt die Annahme des Förderungsvertrages samt den damit verbundenen Auflagen und Bedingungen erklärt, gilt der Förderungsvertrag als widerrufen. 

Maßgeblich für das rechtzeitige Einlangen bei der aws ist der Poststempel.
Förderungsgeber
Förderungsnehmer

Wien, am xxx
..........................., am .......................


(Ort)
(Datum)

Austria Wirtschaftsservice 
xxx

Gesellschaft m.b.H. 

im Namen und auf Rechnung der

Republik Österreich
Anlagen

Anlage 1 – Richtlinien

Zustimmungserklärung nach dem Datenschutzgesetz

Der Förderungsnehmer stimmt gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 und § 9 Z 6 des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, in der jeweils geltenden Fassung, ausdrücklich zu, dass folgende Daten vom Förderungsgeber und von der von ihm beauftragten Förderungsabwicklungsstelle als Dienstleister zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Projektfolder) verwendet werden können:

· Name und Anschrift des Förderungsnehmers
· Bezeichnung des Projektes

· Förderungshöhe
· Projektbeschreibung (nach Freigabe durch Förderungsnehmer)
· Projektverantwortlicher inkl. Kontaktdaten (Anschrift, E-Mail, Telefon)

Ein Widerruf dieser Zustimmungserklärung durch den Förderungsnehmer ist jederzeit zulässig. Zu seiner Wirksamkeit muss er gegenüber dem Förderungsgeber schriftlich erklärt werden. Die weitere Verwendung der Daten wird unverzüglich nach Einlangen des Widerrufes beim Förderungsgeber unbeschadet bestehender gesetzlicher Übermittlungspflichten eingestellt.

..........................., am ....................... 
xxx
 
(Ort)
(Datum)


